
Ein Jahrhundert als Hüter der Grundrechte 
Mit einem Festakt feierte der Liechtensteiner Staatsgerichtshof (StGH) am Mittwochabend im Triesner Saal sein 100-jähriges Bestehen. 

Sina Thöny 

Vision, Mut und Erfolg – diese 
drei Worte haben die 100-jäh-
rige Geschichte des Staatsge-
richtshof geprägt, so Justizmi-
nister Emanuel Schädler beim 
Festakt anlässlich des 100-Jahr-
Jubiläums des liechtensteini-
schen Staatsgerichtshofs (StGH). 
Zurzeit erlitten die Rechtsstaat-
lichkeit sowie die Weltordnung 
zunehmende Erschütterungen: 
«Gerade in einer solchen Zeit 
braucht es im Staat umso mehr 
Kontinuität und Verlässlich-
keit», meinte der Regierungs-
rat. Ein Jahrhundert lang habe 
der Staatsgerichtshof in seinen 
etlichen Entscheidungen und 
Abwägung stets mit einer 
klaren Vision zum Vertrauen in 
die hiesige Rechtssprechung, 
die Verfassung und den Staat 
beigetragen – und werde dies 
hoffentlich auch noch weitere 
100 Jahre tun. Vor einem hoch-
karätigen Publikum mit natio-
nalen und internationalen Ver-
tretern aus Politik und Recht 
liessen die Redner des Abends 
die Geschichte des Staatsge-
richtshofs Revue passieren und 
nutzen aber auch die Gelegen-
heit, die heutige Stellung die-
ser liechtensteinischen Verfas-
sungsinstitution zu reflektieren. 

Ein kleines Land wagte eine 
«erstaunliche Pioniertat» 
Die Entstehung des Staatsge-
richtshofs nahm kurz nach dem 
Ende des ersten Weltkriegs ih-
ren Anfang: Europaweit stan-
den die Monarchien unter 
Druck und auch in Liechten-
stein forderte eine junge politi-
sche Bewegung um den Rechts-
anwalt Wilhelm Beck mehr 
Mitsprache und den Ausbau des 
Rechtsstaates. Herzstück dieser 
Bewegung, aus welcher die 
erste politische Partei des Lan-

des – die Christlich-Soziale Volks- 
partei – entstand, war eine Ver-
fassungsreform. Diese sah  
unter anderem einen Staatsge-
richtshof zum Schutz der ver-
fassungsmässigen Rechte der 
Bürger vor und es sollte auch 
gewährleistet werden, dass die 
gesamte Verwaltung nach dem 
Grundsatz des Rechtsstaats ge-
führt wird.  

Die Grundlage für den 
Staatsgerichtshof wurde mit 
der neuen Verfassung von 1921 
gelegt: Er vereinte das Recht 
auf staatsrechtliche Beschwerde 
gegen jegliche letztinstanzliche 
Gerichtsentscheidungen nach 
schweizerischem Vorbild und 
die Normenkontrolle nach den 
Vorbild Österreichs, nach wel-
cher der StGH geltende Gesetz-
gebung auf ihre Verfassungs-
mässigkeit überprüfen und sie 

auch formell aufheben kann. 
«Mit der Kombination von 
Normprüfung und umfassender 
Verfassungsbeschwerde erhielt 
Liechtenstein die bis dahin 
weitreichendste Verfassungs -
gerichtsbarkeit überhaupt», 
führte Hilmar Hoch, Präsident 
des Staatsgerichtshof, aus. Über 
längere Zeit blieb der liechten -
steinische Staatsgerichtshof das 
einzige Verfassungsgericht mit 
derart umfassenden Prüfungs-
kompetenzen. Dass so ein klei-
nes Land wie Liechtenstein hier 
den Anfang gemacht habe, sei 
eine «erstaunliche Pioniertat», 
so Hoch.  

Wegen den beschränkten 
personellen Ressourcen dauerte 
es aber bis ins Jahr 1926, bis der 
Staatsgerichtshof tätig werden 
konnte. «Der rechtliche Rah-
men, in dem der Staatsgerichts-

hof tätig war, blieb über viele 
Jahrzehnte hinweg weitgehend 
unverändert», blickt der Präsi-
dent des Staatsgerichtshofs zu-
rück. Eine erste wichtige Ände-
rung ergab sich 1982 mit dem 
Beitritt Liechtensteins zur Eu-
ropäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK). Seitdem 
prüft der StGH auch die Ver-
einbarkeit der Gerichtsent-
scheidungen mit den Grund-
rechten der EMRK. Weitere 
wichtige Änderungen brachten 
der Beitritt zum EWR sowie 
die Verfassungsrevision von 
2003.  

Ein Jahrhundert Geschichte 
und seine Lehren 
Doch der Anlass sollte nicht nur 
ein reiner Rückblick auf Ver-
gangenes sein: «Verfassungsge-
richte stehen im Spannungsfeld 

von Recht und Politik», meint 
Hilmar Hoch. Die Abwägung 
zwischen den Grundrechten 
und entgegenstehenden öffent-
lichen Interessen habe häufig 
auch eine politische Dimen -
sion. Verfassungsgerichte seien 
dem latenten Vorwurf ausge-
setzt, Politik zu betreiben. Als 
nicht direkt demokratisch ge-
wählte Institution wird dies 
insbesondere bei der Überprü-
fung von Gesetzen, welche 
einer Volksabstimmung unter-
liegen, exponiert. «Der Staats-
gerichtshof bemüht sich gene-
rell, seine Entscheidungen 
ausführlich und auch für 
Nichtjuristen verständlich zu 
begründen», so Hoch. Eine 
Lehre aus dem Kunsthaus-Fall 
Anfang der 1980er-Jahre: Der 
damalige Staatsgerichtshof-
Präsident habe sein «höchst 
erklärungsbedürftiges» Vorge-
hen im Zusammenhang mit 
den Volksab stim mungen rund 
um ein geplantes Kunsthaus 
nicht nachvollziehbar kommu-
niziert. Der Fall hinterliess 
Spuren in der Politik und 
der Rechtssprechung Liechten-
steins – und mahnte die höchste 
gericht liche Instanz zur trans-
parenten Kommunikation. 

Der Präsident des Staatsge-
richtshofs sieht es auch als Auf-
gabe des StGH, bei anhalten-
den politischen Blockaden in 
wichtigen Fragestellungen Ak-
zente zu setzen: «Wenn dann 
das Verfassungsgericht die 
Gelegen heit erhält, die Blocka-
de zu lösen, soll es dies tun – 
auch auf die Gefahr hin, die Kri-
tik von Teilen von Politik und 
Gesellschaft auf sich zu zie-
hen.» Als Beispiel nennt er das 
Frauenstimmrecht: Zwei Jahre 
vor der Abstimmung 1982 hätte 
der StGH aufgrund einer Ver-
fassungsbeschwerde das Frau-
enstimmrecht einführen kön-

nen. Doch er lehnte die Be-
schwerde ab. Damals habe 
der Staatsgerichtshof versagt, 
bei einer langjährigen gesell-
schaftspolitischen Debatte ein-
zuschreiten und eine eklatante 
Diskriminierung zu beheben, 
so der StGH-Präsident.  

Stellung des StGH in 
Festschrift analysiert 
Dies würde heute wohl nicht 
mehr passieren, meinte Hoch 
weiter. Dennoch gehe der StGH 
stets behutsam mit dem Ge-
setzgeber um. «So gibt er dem 
Gesetzgeber bei der Gesetzes-
prüfung wenn möglich die Ge-
legenheit, problematische Re-
gelungen selbst zu sanieren.» 
Der StGH sei sich seiner Si- 
tuation im demokratischen 
Rechtsstaat sehr bewusst, wes-
halb er sich die Anerkennung 
und Akzeptanz durch die Politik 
und die Gesellschaft mit gut 
begründeten, ausgewogenen 
Entscheidungen fortwährend 
erarbeiten und sichern muss. 
Zum 100-Jahr-Jubiläum brach-
ten Hilmar Hoch und Patricia 
Schiess, Leiterin des Fachbe-
reichs Recht am Liechtenstein-
Institut, eine Festschrift he-
raus. Patricia Schiess gab eine 
Übersicht über die zahlreichen 
Artikel, die sich mit den ver-
schiedensten Aspekten des 
Staatsgerichtshofs auseinan-
dersetzten. «Unter anderem 
wird das Selbstverständnis des 
Gerichtshofs und das Verhält-
nis zum Gesetzgeber im Zu-
sammenhang mit der selbst 
auferlegten Zurückhaltung un-
tersucht.» Gemeinsam mit 
Mitherausgeber Hilmar Hoch 
überreichte Schiess die Fest-
schrift an den Erbprinzen 
Alois, der sie dankend annahm 
und dem Staatsgerichtshof 
zum 100-jährigen Bestehen 
gratulierte.

Christian Ritter, Stellvertretender Präsident des Staatsgerichtshofs, StGH-Präsident Hilmar Hoch und 
Rechtswissenschaftlerin Patricia Schiess überreichten Erbprinz Alois (v. r.) die Festschrift. Bild: Nils Vollmar
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